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RS OGH 1969/2/6 1Ob18/69,
1Ob162/74 (1Ob163/74, 1Ob164/74,

1Ob165/74, 1Ob166/74)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1969

Norm

AnerbenG §11

AußStrG §16 BIII2a

Rechtssatz

Eine Änderung des einmal festgesetzten Übernahmspreises (vgl SZ XXXV/106) wegen nachträglicher Änderung der

Preisverhältnisse ist im Anerbengesetz weder zugunsten der weichenden Erben noch zugunsten der Anerben

vorgesehen. Die Zurückweisung eines Antrages auf Wiederaufnahme des Verfahrens stellt daher keine o<enbare

Gesetzwidrigkeit dar.
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